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Arbeit im Gastgewerbe
im Spiegel zeitgenössischer Quellen

Paul Rachbauer

Sommerfrische für Arbeiter

Im Sommer 1904 gab der «Verband der in
Gemeinde- und Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiter

und Unterangestellten» mit Sitz in Berlin die

Flugschrift «Sommerferien oderErholungsurlaub
für städtische Arbeiter»1 heraus. Darin wird
betont, dass Sommerferien nunmehr kein leerer

Traum mehr für den Arbeiter seien. Waren es

zunächst nur «feinste» Firmen2 gewesen, die ihrem
Personal ab den achtzigerJahren des 19. Jahrhunderts

Ferien und Ferienzulagen gewährt hatten,

erhielten in der Folge in staatlichen und städtischen

Betrieben höhere und mittlere Beamte

Erholungsurlaub, um Sommerferien halten zu können.

Hilfsbeamte und Arbeiter wurden aber vielfach

nicht als erholungsbedürftig angesehen, und
dies obwohl Arbeiter täglich 10 bis 12 Stunden

schwere Arbeit zu verrichten hatten, und zwar

vom i.Januar bis 31. Dezember. Ausser den Sonn-

und Feiertagen wurden keine nennenswerten

Arbeitspausen gewährt.
Diesen Menschen hielt man zumTeil entgegen,

dass sie sich ja stets (im Falle von Hafenarbeitern,

Strassenreinigern und dgl.) in frischer Luft befänden

und deshalb keinen Urlaub bräuchten.

Bis 1904 sahen die mühsam erkämpften
Verbesserungen dann etwa so aus: Berlin gewährte
nach 5 Dienstjahren 1 Woche Sommerferien bzw.

Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Lohnes,

München nach 5 Dienstjahren 4 und nach 10

Dienstjahren 6 Tage, Stuttgart gewährte nach 5

Dienstjahren sparsame 3 Tage bezahlten Urlaubs.3

Arbeiten für die Sommerfrischler

Pfarrer Hermann Friedrich Schmidts Büchlein
«Kellners Weh und Wohl»4, das 1904 in 6. Auflage
erschienen ist, berichtet, dass die Mehrzahl der

Kellner aus dem Handwerkerstand und den

ärmeren Volksklassen hervorgehe.5 Nur ein kleiner
Teil des gastgewerblichen Personals seien Söhne

von Hoteliers oder Gastwirten, die einmal ein
Geschäft übernehmen sollten. Bei den Kellnern aus

den unterprivilegierten Schichten, deren Kampf
um bezahlte Ferien einleitend geschildert worden

ist, sei, so Hermann Friedrich Schmidt, ein Teil

nur Kellner geworden, um möglichst schnell Geld

zu verdienen. «Ihnen fehltjedes ideale Weiterstreben»6,

beklagt der Autor und verweist auf das

bedenkliche Anwachsen des Kellnerproletariats
durch die ungeheure Masse von Bier-, Schank-

und Gartenwirtschaften der Neuzeit. Die öffentliche

Meinung über gastgewerbliches Personal

schildert Schmidt im Gespräch zweier Väter: «Was

will dein Junge werden? Kellner. So gib ihn
verloren.»7

Die Arbeit des Kellners unterscheidet sich von
der der Handwerker oder auch Landwirte durch
fehlende Ruhezeiten: «Der Sonntag ist für ihn stets

der grösste Plagetag und der Sonntagabend seine

schwerste Arbeitszeit. Daran wird, wie die
Verhältnisse jetzt liegen, nichts zu ändern sein.»8 Der
Autor hält abschliessend fest, dass halbe und ganze
Ruhetage ausserhalb des Sonntags kein Ersatz sein

könnten. Die Art der Arbeit des Kellners, etwa eine

Tafel schön herzurichten, könne mit innerer

Befriedigung erfüllen, wird bemerkt. Ein hohes

Mass an Ruhe und Umsicht, Geistesgegenwart
und Menschenkenntnis sei vonnöten. Aber die

grosse Gefahr bleibe, in der ruhelosen, aufreibenden

Arbeit des Hotellebens innerlich unruhig,
nervös und zerfahren zu werden. Positiv hingegen
für den Geeigneten wird die Tatsache vermerkt,
dass es dem Kellner vergönnt sei, die Freuden zu

gemessen, Leuten, die in der Fremde weilen, den

Aufenthalt behaglich und gemütlich zu machen,

was, recht verstanden, eine Tugend darstelle.

Eher prosaisch nach dem Exkurs in die Gefilde

menschlicher Ideale nehmen sich die «Lehr- und

Wanderjahre» des Kellners bei Schmidt aus. In
früheren Zeiten war eine 2- bis 3jährige Lehrzeit

allgemeine Sitte gewesen. Der Lehrling habe sein

Lehrgeld bezahlt und dadurch einen gewissen
Schutz gegen gewissenlose Ausbeutung genossen.
Durch die ungeheure Vermehrung der kleinen
Wirtschaften sei nun die Nachfrage nach Kellnern

so gross geworden, dass das Lehrlingswesen
immer mehr in Verfall gekommen sei. Statistischen

Angaben zufolge würde in Deutschland bei 61

Prozent der Gastwirtschaften die Dauer der Lehrzeit

weniger als 2 Jahre betragen.9 Lehrverträge

Blick in die Küche eines Konstanzer Hotels um 1890

(Stadtarchiv Konstanz).
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würden nur bei einem Drittel aller Fälle schriftlich

geschlossen und Lehrgeld nur von 2 Prozent

gezahlt. «Eine Barvergütung gewähren ein Drittel
der mit Lehrlingen arbeitenden gastwirtschaft-
lichen Betriebe. In einzelnen Geschäften erhält
der Lehrling je nach Betragen und Führung ein
Geschenk in barem Geld oder Bekleidungsgeld,
meist aber ist er auf Trinkgeld angestellt»10,
berichtet das kaiserliche statistische Amt. Ein
zitierter Hotelbesitzer gab zu diesem Aspekt des

Kellnerlebens an: «In den meisten Fällen wird nur
aufeigennützige Ausbeutung bedacht genommen
und nach Beendigung der sogenannten Lehrjahre
des sogenannten Lehrlings dieser wie eine
ausgequetschte Zitrone fortgeworfen.»"

Bei der Umfrage des kaiserlichen statistischen

Amtes von 1893 zur Mobilität befanden sich in
Deutschland 36 Prozent der Kellner 3 Monate und

weniger in ihrer damaligen Stellung, 29 Prozent
3 Monate und bis zu 1 Jahr, und nur 15 Prozent 2
bis 10 Jahre.12

Schmidt wendet sich auch der Verpflegung des

Kellners zu, die ebenso den «Stempel der
Unregelmässigkeit» trage wie seine Arbeit. «Das Behagen
und die Gemütlichkeit, welche ein ruhig genossenes,

gemeinsames Mal über den Menschen
verbreitet, bleibt ihm fremd», betont er.'3

In vielen Hotels würde zudem bitter über das

Essen geklagt und gegessen, was die Herrschaften
übriglassen. Zudem bestünden vielfach erhebliche

Differenzen zwischen Kellnern und Köchen.
Die Köche seien wohlbezahlt und würden mit
Geringschätzung auf die Kellner schauen, die dem

Trinkgeld nachjagen müssten.'4
«Gesundheitsschädlich sind ferner auch die

feuchten Kellerwohnungen und die engen Räume
unter dem Dach, mitwelchen der Kellner noch oft
genug vorlieb nehmen muss; er, der ohnehin

gezwungen ist, den grössten Teil des Tages in
schlechter Luft zu verbringen.»'5

Schliesslich wird dem Lohn des Kellners das

Augenmerk geschenkt. «Das Verhältnis zwischen
Einnahmen und Ausgaben gestaltet sich für den
Kellner weit ungünstiger, als man in der Regel
annnimmt»'6, rechnet Schmidt vor. Allein Kleidung

und Wäsche würden sehr zu Buche schlagen,

Gehaltsabzüge für Schadenersatz und das

Reisegeld bei Saisonkellnern seien ebenfalls
gewichtige Posten.

Deutschen Angaben zufolge beträgt das feste
Gehalt eines Kellners zwischen 10 und 30 Mark
im Monat. Im Vergleich dazu muss angeführt werden,

dass eine kleine Mahlzeit im Restaurant um
den Preis 1 Mark zu haben war, wie die zur
Ausstellung zusammengetragenen Speisekarten belegen.

Somit wird klar ersichtlich, dass, wie Schmidt
ausführt, die Angestellten aufdas Trinkgeld
angewiesen waren. Durch das Trinkgeld aber wurden
die Kellner abhängig von den Gästen, deren Lau-

Arbeits - Ordnung
für

HOTEL REÜTEMANN • LINDAU i. B.

Die nachftehende Arbeitsordnung gilt als Arbeitsvertrag im Sinne des § 105 der Gewerbeordnung.

Rufnahmebestimmungen.

§1.
Beim Eintritt in die Befchäftigung find die

Ausweispapiere (letjte Arbeitsbelcheinigung, Zeug-
niffe, Invalidenkarte) abzugeben. Minderjährige
haben ihr Arbeitsbuch mitzubringen.

Arbeitszeit bezw. Rrbeitsbereitschaft.

§2.
Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen

Arbeitszeit bezw. Arbeitsbereitfchaft der
nachbezeichneten Belchäftigten, foweit diefe über
16 Jahre alt find, werden wie folgt feftgefetjt:

1. Für das Bedienungspersonal des Wirtfchafts-
betriebes :

Kellner, Kellnerinnen, Küfer, Officemädchen....
Beginn 6 Uhr früh, Ende 10 Uhr abends bezw.

Beginn 'U7 Uhr früh, Ende mit Gelchäftslchluß.

2. Für das Küchenperfonal :

Köche und Köchinnen :

Beginn 6 Uhr früh bis 10 Uhr abends bezw.
7 Uhr früh bis zum Gelchäftsfchluß.

Kaffeeköchinnen, Befchließerin :

Beginn 6 Uhr früh, Ende 9 Uhr abends.

Spülerinnen und fonftiges Hilfsperfonal :

Beginn 6 Uhr früh, Ende 9 bezw. 10 Uhr abends.

3. Für das Hotelperfonal :

Kellner, Zimmermädchen, Hausdiener:
Beginn 6 Uhr früh bis 10 Uhr abends bezw. bis
Gelchäftslchluß in regelmäßiger Abwechslung.

Portier, Liftier :

Beginn 6 Uhr früh bis 9 Uhr abends bezw. 7 Uhr
früh bis Gefchäftsfchluß, abwechfelnd.

Für das Weißzeug- und Hilfsperfonal:
Beginn 6 Uhr früh bis 8 Uhr abends bezw. 6
bis 7 Uhr im Winter.

§3.
Unter 16 Jahre alte Gehilfen und Lehrlinge

werden in der Nachtzeit Zwilchen 10 Uhr abends
und 6 Uhr morgens nicht befchäftigt; unter
18 Jahre alte weibliche Gehilfen und Lehrlinge
werden während diefer Zeit nicht zur Bedienung
der Galle verwendet.

§4.
Die Arbeitspaufen während der Dienftbereit-

fchaft richten (ich nach dem Betriebe; die unter
§ 2 genannten Kategorien haben nachmittags
abwechfelnd jeden Tag eine Stunde Freizeit.

§5.
Die Ruhezeiten der Gewerbegehilfen und

-Lehrlinge richten (ich im übrigen nach den Vor-
fchriften der deutfchen Bundesratsverordnung vom
23. Januar 1902.

Lohnzahlung.

§6.
Der vereinbarte Monatslohn wird allmonatlich

oder auf Verlangen am Ende der Saifon bar
ausbezahlt abzüglich der gefetjlichen Beitragsanteile

zur Kranken- und Jnvaliden-Verficherung.
Außer dem Barlohn wird volle Verpflegung
gewährt. (In der Regel foil mindeltens ein Wochenlohn

als Kaution liehen bleiben.)

Auflösung des Arbeitsverhältnisses.
§7.

Die nicht ganzjährig Angelteilten find, wenn
nicht befondere Abmachungen beim Eintritt
getroffen werden, für die Dauer der Sommerfaifon
engagiert. Für die höheren Angefteliten, wie
Oberkellner, Sekretäre, Küchenchef und erfter
Aide, Portier und Gouvernanten ill 6 wöchentliche

und für die übrigen 14tägige gegenfeitige
Kündigung vorgefehen. Bezüglich der Lehrlinge
gelten die Bedingungen des Lehrvertrages.

Ohne Kündigung kann das Arbeitsverhältnis

nur in den Fällen der §§ 123 und 124 bezw.
133 b, 133 c und 133 d der Gewerbeordnung
gelöft werden. Es bleibt vorbehalten, in einzelnen

Fällen befondere Abmachungen über gegenfeitige

Kündigung fchriftlich zu treffen.

Kündigungen werden nur im Büro
entgegengenommen.

Schluß- und Austrittsbestimmungen,
§8.

Der Arbeitnehmer erhält beim Austritt die
etwa hinterlegten Papiere ausgehändigt. Bei Austritt

wird jedem ein EntlalTungsfchein über Art
und Dauer der Befchäftigung ausgeftellt. Diefes
Zeugnis wird auf Verlangen auch auf Führung
und Leiftung ausgedehnt.

§9.
Diefe Arbeitsordnung tritt 2 Wochen nach

Erlaß in Kraft; ihr Inhalt ift für beide Teile
rechtsverbindlich. Eine Ausfertigung diefer
Arbeitsordnung wird jedem Angefteliten beim Eintritt

behändigt.

Lindau i. B., den L 'w 'fl.

66



neu und Willkür. Darum wurde die Forderung
erhoben, dass das Trinkgeld um der Ehre des

Kellnerstandes willen verschwinden müsse.17

Unzufrieden mit diesem Zustand waren aber

nicht nur die Trinkgeldempfänger, auch die

gebende Seite machte ihrem Unmut Luft. Zum
Beispiel im «Fremdenblatt vom Bodensee und
Rhein», dem offiziellen Organ des Bodensee-Ver-
kehrsvcrcins und des Verbandes der Gasthofbesitzer

am Bodensee und Rhein. In der Ausgabe vom
19. August i9iilS wird von Rudolf von Ihering,
dem Verfasser einer temperamentvollen
Streitschrift gegen das Trinkgeld, erzählt, der sich für
Reisen eine besondere «Ärgerkasse» eingerichtet
hatte. Aus dieser bestritt er alle Ausgaben, deren

Bezahlung aus dem gewöhnlichen Portemonnaie
seine gute Laune gestört hätte. Diese «Ärgerkasse»
soll ihm nun vor allem den «Erzfeind des modernen

Reiseglücks» vom Leibe gehalten haben, die

Trinkgelderplage. Es ist dort die Rede von dunklen
Schatten, die auch in diesen Monaten wieder so

vielen in den Sonnenschein ihrer Ferienfreuden
fallen.

Der Autor der «Reisebetrachtung» im
«Fremdenblatt» schweift dann in die Geschichte ab und
erinnert an den Bruder des Dichters Wilhelm
Hauff, der schon in den dreissiger Jahren des 19.

Jahrhunderts die «beutegierigen Kellner und
Bediensteten» etwas drastisch mit den Räubern und

Wegelagerern zusammengestellt hatte, die in der

Zeit der Postkutsche bei den Reisenden kein rechtes

Vergnügen aufkommen Hessen. Das Trinkgeld,
so Dr. Spreen, soll in seinen frühesten Keimen aus

dem heidnischen Opfer herrühren. Aber, seufzt

er, wer denkt, wenn er, der Not gehorchend, nicht
dem eigenen Triebe, in die freundlich hingehaltene

Hand seinen Obolus drückt, wenn er mit
angstvoll klopfendem Herzen durch eine Gasse

von dienstbaren Geistern nicht ungerupft einem

grossen Hotel entfleucht, wohl an Historisches, an
alte Opfer und alte Bräuche?

«Das Trinkgeldgeben dünkt ihn (den Reisenden)

eine sinnlose Unsitte, gegen die er als einzelner

machtlos ist und in deren Bekämpfung er sich

von allen anderen schmählich im Stich gelassen

glaubt. Wie viele haben still und laut gemurrt, seit

«Arbeits-Ordnung» für das Hotel Reutemann,
Lindau i. B., vom 1. November 1913, wie sie

gleichlautend auch in anderen Hotels Gültigkeit hatte.

Man beachte die Arbeitszeiten, die für das

Bedienungspersonal mit cirka 17 Stunden angesetzt sind.

Fremdenblatt von Heiden, 6. August 1908, mit einem
Verzeichnis der Kurgäste aus aller Welt, nach Hotels
und Pensionen (in geschichtlicher Reihenfolge)
geordnet, wobei auch die jeweils mitgebrachte Dienerschaft

Erwähnung land.

PREMDEN-Bimr
I NEIDEN

jV 5. Heiden (Kl. Appenzell. Schweiz), den 6. August 1908-

Von jedem Kurgaste wird eine Kurtaxe von jo Cts. pro Tag erhoben, die ihn zum Besuche der Kurhaile, der täglichen
Konzerte der Kurkapelle, zur Benutzung der im Lesezimmer aufgelegten Zeitungen, soivie sämtlicher Anlagen der Kurgesellschaft —
Kur-, Waldpark und BeUevue — berechtigt.

Hotels und Pensionen
(in geschichtlicher Reihenfolge).

Seftfcer; 2Utberr*@imonb.

grâulein @. ®ubber§, Sremen.
Mr. M. L. Wolff, St. Franzisco.
Mrs. M. L. Wolff, St. Francisco.
Miss Jeannette Wolff, St. Francisco.
Mr. and Mrs. C. C. Murphy,

New-York.
Mr. and Mrs. H. J. Johnstone,

Edinburgh,
grau SRatf). ©tub, ©eilbronn a. 91.

grâulein SRarg. ©aucf, ©eilbronn.
grau ©ofmann mit Sebienung,

SRattnljeim.
©err unb grau 971. 97laron, 9Jtünd)en.
Dr. and Mrs. J. R. Jakoby, Arzt,

New-York.
Mr. Nicolas Peretz, Berlin.
Mme Peretz avec domestique,

Berlin.
Mlle Peretz, Berlin.
©err unû grau 21. 9Jïul)le, Kfm.,

©eibelberg.
Mr. and Mrs. B. Van Homrigh,

England,
grau @. Kriefemer, ©t. ©allen,
©err SDîaj; 21. Kriefemer, ©t. ©allen.
Mme la Baronne de Gerebzow,

avec famille et domestique,
Stuttgart.

©err©.©irgenfof)n,@belmann,9îublanb.
©err unb grau o. SRaud), ©atmooer.
grau Saronin p. Saerft mit Sebienung,

©annooer.
Mr. and Mrs. G. Hanauer,.New-York
grau Dr. 9Ronnier*KinbIimann,

La Chaux:de-fonds.
©err ©. Kinblimann, Surgborf.
Mr V. Pretorian, Bucarest
©err granj 5Rid)ter, gabrifant, ißrag.
Mr and Mrs Thomas Lindall

Winthrop, London.
©err 9îaeQ, Kaufmann, ©t. goljann

a. ©aar.
Monseigneur Dr. Baron von Mathies

mit Bedienung, Riedenburg,
grâulein 2lbele Söljrt, JRiebenburg.
grau oon ©cfdjoff, @t. ißeter§burg.
Mr le Colonel Grandjean, Paris.
Mme Grandiean, Paris.
©err ©ugo SETce^ nebft grau ©emafjlin

"u. ©oljn, Kaufmann, granffurt.
©err unb grau Seit mit ©oljn, Safel.

Mr Chappell Harris, Memphis
Tennesse U. S. A.

©err 9Ricolau<3 oon ganfo, öfter.^ung.
Konful mit grau @emaf)lin, Kinber
unb Sonne, Konftantinopet.

Mrs Cooper, London.
Miss Cooper, London.
Mme Andries, Holland.
Mr et Mme le Dr. Moeller,

Bruxelles.
Mme Lemaire et fils, Enghien

les Bains,
grau grieba SBaüad) mit gamilie unb

Sebienung, 9Ründ)en.
grau 23. SBatlacl), 9Ründ)en.
Mr le général Montaudon avev

famille, Paris.
©err unb grau ©. Songeai, Kfm., mit

grâulein $öd)ter unb Sebienung,
Hamburg.

Sign. Avvocato Garbani-Nerini et
famille, Conseiller d'Etat,
Locarno.

©err p. Sülom, Obeiftleutnant, mit
®iener, ®re£ben.

Mr and Mrs Milton E. Oppenheimer,
mit Kind und Bonne, New-York,

greiulein S. Sîofenberg, 9îeiP:9)or£.
grâulein SR. SRofenberg, 9RetoAÎ)orf.
Mr et Mme Juillard-Weiss,

Mulhouse, Alsace.
Mr le Dr. H. Juillard, Mulhouse.
Mlle Juillard, Mulhouse.
Mme et Mlles Lessner, Berlin,
greifjerr p. 9iagell, Saben*Saben.
Saronin ©otta p. Sottenborf mit

gräutein £od)ter unb ©oupernante,
Stuttgart.

Mr et Mme Lambling, Paris.

©err p. ©taleroêfi, ©efretär ber ruffifd).
©efanbfdjaft in Sern,

grau 971. 9îol§f)ooen, Koblena a. SRI),

©err S3, Umoc, ©olotljuw.
Mr et Mme Rodenbeck, Belgique,
©err ©mil ©eöer unb ©oljn, Serlin.
— Sßrof. gopn 3Tîeier, Safel.
— @b. ©erjfelber, gngenieur, Serlin.
— ©. ©ailbe, Obernborf.

Sefifser: 2lltIjerr*©imonb.
grau 9Rarie Srunê mit 93ebienung,

Sßrioatiere, 9Jîûndjen.
grl. p. £l)ut)l, 97îitnd)en.

©err unb grau ©jabo, ©tu^lridjter,
©sombatljelp, Ungarn,

grau 23. Sodjer, ©tein ay5Hf).

grâulein grieba Sogt, ©tein a/SRb.

©err Karl Sßffug mit grl. ©djroeftern,
gabrifbefi^er, Kifcingen a/3Ti.

©etr ®r. ©erge ©amper mit grau,
SRublanb.

©err u. grau ©ermann 2Binttcrlin,
Stuttgart,

©err @. Otto, Sßrioatier, Stuttgart,
©err 9R. 9îofcntaI, mit grau unb Kinb,

Kaufmann, 9Jtünd)en.
Sign Edvardo Vallarino e famiglia

Capitano, Roma,
©err ©rijicfenbant} unb grau, S3erlin.
©err SRalian ©amitca unb grau, Sud)«

brucfer, ©raiooo.
©err 91. 91etter mit gräutein £öd)ter,

gabrifant, ©öppingen.
Mr et Mme Bossion, Rentier, Paris.
Mr et Mme Pujet, Rentier, Bois

Colombes, près Paris.
Mr L. Sainéan, Professeur, Paris.
Mme L. Sainéan, Paris.
Mlle Elisabeth Sainéan, Paris.
Mlle Annette Mendel, Paris,
grau p. ®epreif? mit grâulein &öd)ter,

Kafan.
grâulein SRina 23urri, fiujern.
grâulein 2lnna 23urri, Sujern.
grau @. ©erlad), Sßrioatiere, 23erlin
grâulein ©ebtoig Krälje, Sßrioatiere,

Seilin.
©err ^cin: id) non SRecflingfjaufen, ®r.

meb., ©trabburg.

Mme Ellen Levyson, Danemare.
©err 9Raç oon SJîedlingljaufen, ®r. pljil.

ißari8.

§«mn«nljü0cl.
Seft^er : grau iß. 3R o f e r.

grau 2lrbenjsKern mit Segleitung,
©djaffRaufen,

grau Sutler, ©djaffbaufen.
Mr et Mme Terrail, Lyon,
grau Konful ©alttftmn, ®re§ben.
©err unb grau Dr. med. giebiger,

$)reêben.
©err 21. ©. gae^r, Strasburg,
©err unb grau go^n gaetjr,

®armftabt.

grâulein 2lnna ©arti), granffurt a. 9Jt.

©err Dr. ißaul gae^r, ÜJtündjen.
Mr Marx avec famille et Gouver¬

nante, 4 pers., Paris.
Mr et Mme Gaudemet, Avocat à la

cour d'Appel, Paris.
Mr et Mme Moser, Grenoble.
Mme Rondet, Rentière, Gi'enoble.
Mr et Mme Reichenecker, Saint

Maurice, France.
Mlle Reichenecker, Saint Maurice,

France.
©err granfe, Serlin.
grâulein granfe, Serlin.
Mr Albert Monnier,

La Chaux-de-Fonds.
Mlle Monnier, La Chaux-de-Fonds.
©err ©ugen ©auSlaben, Qberregierungê?

rat, 9Jîûnd)cn.
©err ginfd), Dberpoftrat, 9Ründ)en.
©err ©e^ mit gamilie, Stuttgart,
©err gllig mit gamilie, ©öppingen.
grau ©r. 2lrnolD, 2)reêbeti.

©err ©ugo greubental, Dbertanbe£ge*
ric^iêrat, ©olinar.

grâulein oon 9JtaIjal)n, Serlin.
grâulein oon gifdjer, SBien.
©err unb grau ©ic^enberger, Seinmil.
— unb grau iOhiller, Sern.
— Djjroalb, Siel.
— unb grau 9Jlotl, Strasburg.

ßrone.
Sefi^er : iß. ©mil K ü Ij n e.

grau 5£5itrce 21. $>örlet=9leerad)er,
Srafilien

gräufpin 2tnna ®örler, „
©err geliç Sö^m, Serlin.
©err ©eljeuiimt Kinel, Serlin.
grau Sina ©a^ler, 9îom.
Mme Guinand, Neuchâtel.
©err 2lug. ©ngel, Snootier, ^Reutlingen.
Mlle Jeanne Schleppy, Genève,
©err IRobert ÏRûQer, 2anbgeric^t£rat,

Offenburg,
grau 2Rûûer mit Kinbern unb Se*

bienung, Offenburg.
©err 2lnton Sîeicfjel, faiferl. 91at, 2Bien.
grau SReidjel, SBien.
©err Sbh'PP 2Re§^léng, 2lntoalt, Ungarn
grau gnfpeftor ©^linger, güridj.
©err guliuê ©blinger, giiric^.
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®rj<$tint Jtben 8c;r.3tag unû fofttt bei bet
ißoft unb bei unferen ®gtntur«n 80 Çf. oiettfl»
^a$tL tnfL gufleHunglgebù^i. Älnjeln« SiummetL $uftellung<gebü&x.

Çf. gegen »orauibeja^Iung (Öet gufttHung
»«er Kreujbanb im 3>eutf<$cn lRei($ L— 2Rt,

im Knilanb 196 HS!, pro Quartal. 1

gn ft rate fofien bte fleine 3eile für CteUtn»
Hngebott 90 Çf. — 6teaen.®efu($t 1. Äufna&m»
loftenlo«, jebe nettere HRf, 1.—. ®efc$äft«annoncen
80 Çf. bie lfpalt. geile. Seflamen Die geile 1 HJS.

^otelannoncen; Çreis fiebe Seit e.
©<$luj btr gnferatenanna^me : ®onner8tag Äbtnb

mMafte
- - ZenfraNSfellenDermitflungs-Hnzalger für weibliche flngeffellfe und ßilfsperfonal.

Hllgcmeiacr üofßC=, JMei= iiiuf Itiffbi/ânjeiget.
®t. 30 21alen [Sffittbg.], ben 25. 3uli 1914 9.ga§rgcmg

Titelblatt «Süddeutscher Herrschafts-Bote», Aalen,

25. Juli 1914, mit Stellenvermittlungs-Anzeiger für
weibliches Personal.

Sehr ernüchternd nach diesem Aspekt des

Broterwerbs im Gastgewerbe wirkt das auch hier
abschliessende 9. Kapitel der Schmidt'schen
Negativbilanz zum «Ende des Kellners»: «Nur
äusserst selten sieht man einen alten Kellner. Mit dem

35. Jahre durchschnittlich betrachtet man den

Kellner als nicht mehr geeignet zum 1 dienst ...Die
meisten derselben beschliessen ihr Leben als

Lohnbediente oder auch Portiers Ein Viertel

etwa aller Kellner erliegt frühzeitig den

Überanstrengungen des Berufes Namentlich an den

Vergnügungsorten halt die Schwindsucht eine

reiche Ernte... Während bei diesen (den Kellnern)
die eigentlichen Trinkerkrankheiten in geringerem

Masse hervortreten als bei den Wirten selbst,

treten als Todesursache besonders Tuberkulose...,
Selbstmord und Typhus auf!»2"

ANMERKUNGEN

mit dem Aufschwung des Reiseverkehrs vor etwa
100 Jahren auch diese Frage drohend an die
Gemüter, oder vielmehr an die Taschen pochte!»"'

«Die Trinkgeldablösung im Gastwirtsgewerbe»,
eine Schrift der «Gesellschaft für Soziale
Reform»2 von 1914 bezeichnet in ihrem 1. Kapitel
das Trinkgeld als «Hauptwurzel allen Übels im
Gastwirtsgehilfenstande». Aus der Sicht der
Empfanger wird wieder die Unsicherheit der Einnah-
men beklagt und ebenso alle daraus erwachsenden
Missstände, deren weitere Verfolgung den Rah-

O O

men dieser kursorischen Studie aber sprengen
würde.

In einer Berner Dissertation21 existiert die

eindeutige Kategorie «Trinkgeldpersonal», das vor
allem aus der landwirtschaftlichen Gebirgsbevöl-
kerung hervorgehe. Damit sind auch dort die
voranstehend angerissenen Zustände gemeint.

«iojahre Arbeiterschutz im Gastgewerbe» lässt

Hugo Poetzsch 191 222 in seinem Werk Revue
passieren, und die dort geschilderten ersten Kämpfe
beinhalten 111 sieben Punkten die angesprochenen
existentiellen Ängste der im Gastgewerbe
Arbeitenden.

Die Arbeiterbiographie «Erlebnisse einer
Serviertochter - Bilder aus der Hotelindustrie» von
Annelise Rüegg von 191 3 versteht sich auch als

Offenbarung der Tragik, die im Widerstreit
zwischen «regem geistigem Streben und Bedürfen
einerseits und einer Leib und Seele gefährdenden
Berufsarbeit andererseits» liegt. Paul Pflüger
meint damit im Vorwort die «Not unserer
Saaltöchter und Serviertöchter», die von berufener
Seite hier zur Darstellung kommt. Der grossen
volkswirtschaftlichen Bedeutung der Hotelindustrie

für die Schweiz stünden die schweren
Schädigungen und Gefährdungen des Volkscharakters

gegenüber.2-' Eine durchgreifende Sanierung der
Hotelindustrie wird gefordert. Die Gründe sind
die vorab aufgezeigten.

Ungewöhnliche Formen der Selbsthilfe der

Hotelangestellten hat uns «ein Vielgereister» in
«Georgis Kleiner Bibliothek»24 aufgezeichnet:

D O

Ihre «Geheimsprache», die sich natürlich auch

um das leidige Trinkgeld rankt.
Es gebe, so der geheimnisvolle anonyme Verfasser,

überall der Hoteldienerschaft verständliche

geheime Zeichen zur Charakterisierung jeden
Gastes. «Wenn der Fremde das gastliche Haus

betreten hat, treten der Hausknecht, der Portier, der
Oberkellner als Untersuchungsrich ter, und daneben

noch das Stubenmädchen, der sich der lernbegierige

Piccolo anschliesst, zusammen und prüfen
— schmunzelnd oder höhnisch die besonderen
Kennzeichen am Gepäck des Gastes. Fällt die
Prüfung sehr günstig aus, so bückt, beeilt sich und

springt, was Beine hat, den willkommenen Gast
nach Fahrstuhl und seinem Zimmer zu geleiten,
sein Gepäck schönstens geordnet niederzulegen
und nach seinen Wünschen zu fragen... Der
Minderbemittelte, der eines der billigsten Zimmer
wählt, ist für die befrackten Hotelbediensteten,
ebenso wie der durch ein unscheinbares Zeichen
als geizig gekennzeichnete Fremde, ein Quantité
négligeable.»25

Der offenkundig knausrige Anonymus sieht

längerfristig nur in der Abschaffung des Trinkgeldes

eine Besserung der herrschenden Zustände
und schlägt gar vor, die Annahme eines «Extra-
douceurs» mit sofortiger Entlassung zu ahnden,
damit «nicht jeder Protz die so wünschenswerte

Besserung des jetzigen unleidlichen Zustandes
illusorisch machen könnte».

1 Eine zeitgemässe Betrachtung von Heinrich

Bürger, Selbstverlag.
2 Ebd. S. 4.

3 Ebd. S. nft.
4 Hermann Friedrich Schmidt, Kellners Weh und

Wohl, Berlin (Martin Warneck) 1904.

3 Ebd. S. 3.

6 Ebd. S. 3.

7 Ebd. S. 1.

5 Ebd. S. 4.

9 Ebd. S. 1 o.

I o Ebd. S. 1 o.

II Ebd. S. 10.

12 Ebd. S. 17.

13 Ebd. S. 23.
14 Ebd. S. 27.
1 5 Ebd. S. 28.

16 Ebd. S. 29.

17 Ebd. S. 33; Einen aufschlussreichen Preisvergleich

zum Kellnerlohn bietet das hier zitierte Werk, das

um Xo Pfg. zu haben war.
iX III. Jg., Nr. 21, Konstanz a. B., darin: Friedrich

Spruen: Vom Trinkgeld und seiner Geschichte

Auch eine Reisebetrachtung, S. 1 th

19 Ebd. S. i.
20 Helt 49. (6. Band, Heft 1), verfasst von Ludwig

Hr.YDE.Jena (Gustav Fischer) 1914.
21 Christian Burkhai.tf.r, Das schweizerische Hotel¬

personal und dessen Standesorganisation (Union

Helvetia), iurid. Diss., Univ. Bern, Worb (Gebrüdei

Aeschbacher) 1930, S. 9. Vgl. dazu auch: Max Bock,

Zur sozialen Lage des Hotel- und Gastwirtschaftspersonals

in der Schweiz, Berlin (Verband derGast-

wirtsgehilfcn) o.J.
22 Berlin (Verband der Gastwirtsgehilfen) 1912.

23 Zürich (Buchhandlung des Schweizerischen Grtit-

liverems) 191 3, S. 4.

24 Heft 6, Berlin o.J.

23 Ebd. S. 7.

26 Schmidt, Anm. 4, S. 36 ff.
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